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Von 20 Euro je Sitzung bis 910 Euro monatlich
Aufwandsentschädigungen: Was Gemeinde- und Stadträte in der Region „verdienen“ – Die RNZ hat nachgefragt

Rhein-Neckar. (bg/dut/nb/rie) Sit-
zungsgeld mit oder ohne zeitliche Staf-
felung, Jahrespauschalen, Fraktions-
pauschalen, Grundbeträge, die die Frak-
tionsarbeit einschließen: Die Gestaltung
der Zahlungen zur Entschädigung von
Stadt- und Gemeinderäten sind so viel-
fältig wie die Kommunen selbst. Das gilt
auch für die Beträge. Das liegt daran, dass
die Gemeindeordnung in ihrem Paragraf
19 nur die Rahmenbedingungen vorgibt.
Die RNZ stellt anhand von Beispielen vor,
wie Städte und Gemeinden die Kommu-
nalpolitiker für ihre Gremienarbeit fi-
nanziell entschädigen – vom Örtchen
Spechbach bis zu den Metropolen Mann-
heim und Heidelberg.
> In Spechbach mit seinen gerade ein-
mal knapp 1800 Einwohnern sitzen nur
zehn Mitglieder im Gemeinderat. Sie er-
halten pro Sitzung 20 Euro, erklärt
Hauptamtsleiter Harald
Steinhauser. Dies gilt für al-
le Zusammenkünfte des Ge-
meinderats und der Aus-
schüsse. Außerdem wird je-
dem Ratsmitglied eine jähr-
liche Pauschale von 120 Eu-
ro ausgezahlt. Den Fraktionen stehe es
laut Steinhauser frei, ob sie sich zur Vor-
bereitung treffen – eine Vergütung gibt
für Fraktionssitzungen nicht. Im dies-
jährigen Haushalt sind für Gemeinderat
und Ausschüsse 4900 Euro eingestellt, er-
gänzt Kämmerer Markus Zappe.
> In Leimen lohnt es sich für die Stadt-
räte, wenn ausführlich debattiert wird.
Denn abgerechnet werde sitzungsbezo-
gen mit einer Dreifachstaffelung, so
Stadtsprecher Michael Ullrich. Heißt:
Dauert eine Sitzung bis zu zwei Stun-
den, erhält jedes der 26 Ratsmitglieder
30 Euro als Sitzungsgeld, für alles zwi-
schen zwei und drei Stunden gibt es 45
Euro, und Sitzungen über drei Stunden
werden mit 50 Euro entlohnt. Daher sei
es schwierig zu sagen, was die Stadt für

den Gemeinderat im Jahr aufbringt, so
Ullrich.

ImHaushaltderGroßenKreisstadtmit
ihren rund 26 200 Einwohnern sind jedes
Jahr etwa 80 000 Euro eingestellt. Neben
dem Sitzungsgeld erhalten die Stadträte
jeweils eine Jahrespauschale von
600 Euro. Außerdem erhalten die Räte für
Fraktionssitzungen, in denen eine Ge-
meinderatssitzung vorbereitet wird, so-
wie für Sitzungen des Verwaltungsaus-
schusses jeweils 30 Euro pauschal. Zu gu-
ter Letzt zahle die Stadt eine Frakti-
onspauschale von jährlich 50 Euro pro
Mitglied, so Ullrich. Die CDU als mit-
gliederstärkste Fraktion erhält für ihre
achtGemeinderätealso400Euro,dieFDP
für ihre drei Räte 150 Euro.
> In Nußloch bekommen die 18 Ge-
meinderäte pauschal jeweils 35 Euro mo-
natlich, also 420 Euro im Jahr, berichtet

Hauptamtsleiter Bernhard
Krug. Dazu gibt es pro Sit-
zung, egal ob der Gemein-
derat, der Technische Aus-
schuss oder der Verwal-
tungsausschuss tagt, 40
Euro für jedes Mitglied. Ei-

ne Zeitstaffelung wie in Leimen gibt es
in der 10 600-Seelen-Gemeinde nicht.
Auch für Fraktionssitzungen erhält jeder
Gemeinderat 40 Euro, außerdem würden
50 Euro monatlich an die jeweiligen
Sprecher für die Fraktionskasse gehen, so
Hauptamtsleiter Krug. Im Haushalt wa-
ren 2015 insgesamt 36 000 Euro für den
Gemeinderat angesetzt.
> In Buchen mit seinen rund 17 500 Ein-
wohnern erhalten Stadträte für die Aus-
übung als Aufwandsentschädigung ei-
nen jährlichen Grundbetrag in Höhe von
400 Euro sowie je Sitzung 28 Euro Sit-
zungsgeld. Damit sind auch die Auf-
wendungen für eventuelle Fraktionssit-
zungen abgegolten. Die Ortschaftsräte in
den Buchener Ortsteilen erhalten ein Sit-
zungsgeld von 20 Euro.

> In Walldürn (etwa 11 200 Einwohner)
wird den Mitgliedern des Gemeinderats
gemäß der Satzung vom 24. März 2014 ein
monatlicher Grundbetrag von 30 Euro
und Sitzungsgeld je Sitzung in Höhe von
25 Euro bezahlt. Die Ortschaftsräte er-
halten 25 Euro Sitzungsgeld.
> In Mannheim ist die Entschädigung der
ehrenamtlich Tätigen in der Satzung der
Stadt geregelt. Demnach erhält ein
Stadtrat der 300 000-Einwohner-Stadt
eine Grundpauschale von 910 Euro mo-
natlich. Hinzu kommt eine Fahrtkos-
tenpauschale von 80 Euro pro Monat.
Fraktionsvorsitzende erhalten eine nach
der Fraktionsgröße gewichtete Auf-
wandsentschädigung.

Besteht also eine Fraktion aus vier bis
sieben Mitgliedern, erhält dessen Vor-
sitzender eine 2,2-fache Aufwandsent-
schädigung, also 2002 Euro. Bei acht bis
zwölf Mitgliedern erhält er
eine 2,4-fache Aufwands-
entschädigung, also mo-
natlich 2184 Euro und ab 13
Mitgliedern das 2,6-fache,
also 2366 Euro. Ihre Stell-
vertreter erhalten das Ein-
einhalbfache der Grundpauschale. Sit-
zungsgeld wird nicht gezahlt.

Die Mitglieder des Gemeinderates, die
als Vorsitzende und Stellvertreter in den
Bezirksbeiräten an den von der Stadt ein-
berufenen Sitzungen teilnehmen, erhal-
ten neben der Entschädigung von 910 Eu-
ro zusätzlich 40 Euro, wenn die Sitzung
bis zu fünf Stunden dauert. Bei mehr als
fünf Stunden erhalten sie 60 Euro.

Die sonstigen Mitglieder der Aus-
schüsse des Mannheimer Gemeinderates
und der Beiräte, die sonstigen ehren-
amtlich Tätigen und die Mitglieder der
Bezirksbeiräte erhalten als Ersatz ihrer
Auslagen und des Verdienstausfalles für
die Teilnahme an den von der Stadt ein-
berufenen Sitzungen und ihrer sonstigen
Tätigkeiten im Dienste der Stadt Durch-

schnittssätze – bei einer Inanspruch-
nahme von bis zu fünf Stunden 40 Euro
pro Tag, bei mehr als fünf Stunden er-
halten sie 60 Euro pro Tag.
> In Heidelberg bekommt jeder Stadtrat
665 Euro pro Monat – als „Ersatz der Aus-
lagen und des Verdienstausfalles“, wie es
in der Satzung heißt. Fraktionsvorsit-
zende bekommen noch einmal 50 Pro-
zent mehr, also 997,50 Euro monatlich.
Ein Sitzungsgeld wird nicht gezahlt. Im
Gegenteil: Wer unentschuldigt bei einer
Sitzung des Gemeinderats oder seiner
Ausschüsse fehlt, dem wird die Auf-
wandsentschädigung pro versäumter
Sitzung um 26 Euro gekürzt. Mitglieder
des Gemeinderats können außerdem eine
Unterstützung beantragen, wenn ihnen
aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
Kosten für die Pflege oder Betreuung von
Angehörigen entstehen. Pro Sitzungstag

wird ihnen dann 50 Euro
Entschädigung gezahlt.

Für die Beschäftigung
von Mitarbeitern bekom-
men die Fraktionen und
Gruppierungen ebenfalls
Geld von der Stadt. Ab acht

Mandaten werden 87 000 Euro im Jahr
gezahlt, für drei bis sieben Mandate er-
halten Fraktionen 38 700 Euro. Alle klei-
neren Gruppierungen bekommen im-
merhin noch 19 350 Euro, einzelne Ge-
meinderatsmitglieder 9700 Euro jähr-
lich. Für Sachmittel gibt es noch einmal
– je nach Fraktionsgröße – 9000 Euro,
5000 Euro oder 3000 Euro im Jahr – so-
wie 500 Euro pro Fraktionsmitglied. Al-
lerdings handelt es sich bei all diesen Be-
trägen um Höchstbeträge.

Die Fraktionen müssen nachweisen,
dass sie das Geld auch gebraucht haben
– und nicht benötigte Gelder zurück-
zahlen. Zusätzlich haben alle Fraktionen
und Gruppierungen ab drei Mandaten
Anspruch auf Räume im Rathaus.

> S. weitere Artikel auf dieser Seite

Heidelberger Stadträte bekommen 665 Euro pro Monat – als „Ersatz der Auslagen und des Verdienstausfalls. Foto: Rothe

Gestaltung der
Zahlungen sind...

...so unterschiedlich
wie die Kommunen

„So bunt
und vielfältig“

Entschädigung von Stadträten
regeln die Kommunen selbst

Von Carsten Blaue

Rhein-Neckar. Die Entschädigung von
Stadt- und Gemeinderäten regelt Para-
graf 19 der Gemeindeordnung (GemO).
Besser gesagt: Er gewährt den Kommu-
nen einen weiten Spielraum: „Deshalb
sind die Satzungsregelungen so bunt und
vielfältig“, so Iris Bohlen, Leiterin des
Präsidentenbüros beim Gemeindetag von
Baden-Württemberg.

Auch der Städtetag des Landes gibt
daher keine Empfehlungen ab, außer die-
se: „Jede Kommune sollte das für sie bes-
te und passendste Verfahren finden“, rät
Christiane Conzen, Referentin beim
Städtetag Baden-Württemberg. Stich-
wort ist hier die kommunale Selbstver-
waltung. Für die Entschädigungsrege-
lungen sind also die Gemeinderäte auf
Grundlage der GemO zuständig. Laut
Paragraf 19 kann die Entschädigung des
ehrenamtlich Tätigen auf verschiedene
Art erfolgen.

Gemeindeordnung
lässt weiten Spielraum

Laut Absatz zwei nach „festgesetzten
Durchschnittssätzen“. Hierbei wird fest-
gestellt, welche Auslagen und sonstige
Aufwendungen einem ehrenamtlich Tä-
tigen durchschnittlich durch die ehren-
amtliche Tätigkeit erwachsen können.
Maßstab für die Festlegung dieser Sätze
sind Auslagen und Verdienstausfall, wie
sie über einen längeren Zeitraum hinweg
durch die ehrenamtliche Tätigkeit ent-
stehen. Hier zählen Erfahrungswerte, und
die alleine können von Gemeinde zu Ge-
meinde verschieden sein. Der Durch-
schnittssatz ist eine Pauschale und wird
in den Satzungen nach Stunden im Eh-
renamt gewährt.

Gemäß Absatz drei kann eine „Auf-
wandsentschädigung“ gewährt werden.
Auch das ist eine Pauschale. Sie kann als
monatlicher Grundbetrag sowie zusätz-
lich als Sitzungsgeld gezahlt werden. Hier
sind also Kombinationen möglich. Wird
die Aufwandsentschädigung in Form ei-
nes Sitzungsgeldes gewährt, dann grund-
sätzlich für jede Sitzung einzeln. Die Hö-
hederAufwandsentschädigunghängtvon
verschiedenen Faktoren ab, etwa der
Häufigkeit und Dauer der Sitzungen oder
von sonstiger zeitlicher Inanspruchnah-
me der Gemeinderäte. „Eine betrags-
mäßige Empfehlung zur Höhe der Auf-
wandsentschädigung ist deshalb selbst
bei einer Staffelung nach Gemeindegrö-
ßen nicht möglich“, so Bohlen.

Wenn es um die Aufwandsentschädigungen
geht, schauen die Verwaltungsmitarbeiter –
hier Schriesheims Kämmerer Volker Arras –
in die Gemeindeordnung. Foto: Dorn

„Sitzungsgelder werden der tatsächlichen Arbeit nicht gerecht“
Der Speyer Verwaltungswissenschaftler Professor Mario Martini spricht im Interview über die unterschiedliche „Entlohnung“ von Stadt- und Gemeinderäten

Von Carsten Blaue

Speyer. Professor Mario Martini (Foto:
Privat) lehrt an der Universität für Ver-
waltungswissenschaften in Speyer Ver-
waltungsrecht. Die RNZ hat mit ihm über
die Regelungen zu den Aufwandsent-
schädigungen für Kommunalpolitiker
gesprochen.

> Paragraf 19 der Gemeindeordnung re-
gelt die Entschädigung für Stadträte
und Gemeinderäte. Die Höhe der
Durchschnittssätze oder Aufwands-
entschädigungen wird aber den Städ-
ten und Gemeinden überlassen – mit der
Folge, dass es hier enorme Unterschie-
de gibt. Müsste es nicht auch zur Höhe
der Geldbeträge klarere Richtlinien
geben?

Nein, eine solche Regelung ist nicht zwin-
gend geboten. Das deutsche Grundgesetz
räumt den Gemeinden einen großen Ge-
staltungsspielraum ein: die sogenannte
Selbstverwaltungsgarantie. Die Ge-
meinden dürfen insbesondere darüber
entscheiden, in welcher Höhe sie ihren
Stadt- und Gemeinderäten eine Auf-
wandsentschädigung für die Tätigkeit

gewähren. Grenzen gibt ihnen hierbei al-
lerdings das Haushaltsrecht vor: Die Ge-
meinden sind zu einer sparsamen und
wirtschaftlichen Haushaltsführung ver-
pflichtet. Ihre Regelungsfreiheit er-
streckt sich entsprechend nur auf den Er-
satz von Auslagen und Verdienstausfäl-
len. Honorare, die diesen Namen nicht
verdienen, sondern deutlich darüber hi-
nausgehen, deckt die Gemeindeordnung
nicht. Ob eine landesweite Vereinheitli-
chung der Aufwandsentschädigungen
politisch Sinn macht, lässt sich hinter-
fragen. Denn selbst bei Gemeinden ver-
gleichbarer Größe kann sich das Aufga-
benspektrum eines Gemeinderates er-
heblich unterscheiden.

> Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen einem festgesetzten Durch-
schnittssatz und einer Aufwandsent-
schädigung?

Das Gesetz sieht bei den Entschädigun-
gen für Gemeinderäte ein dreispuriges
System vor. Die Gemeinden können ei-
nerseits Abrechnungen im Einzelfall vor-
sehen. Was das einzelne Ratsmitglied er-
hält, hängt dann davon ab, wie viele
Stunden ein Gemeinderat für die Ge-

meinde tätig war und welcher Verdienst
ihm hierdurch bei seiner beruflichen Tä-
tigkeit entgangen ist. Sie können ande-
rerseits aber auch durch Durchschnitts-
sätze pauschalieren. Das verringert den
Aufwand für die Verwaltung sowie den
Nachweisaufwand für die ehrenamtlich
Tätigen. Eine Abrechnung erfolgt dann

mit einem durch-
schnittlichen Stun-
densatz, der für alle
ehrenamtlich Tätigen
gilt. Die Aufwands-
entschädigung ist die
stärkste Form der
Pauschalierung: Sie
gewährt ehrenamtlich
Tätigen Ausgleichs-
beträge unabhängig
von der tatsächlichen
zeitlichen Inan-
spruchnahme. Ein
weiterer Unterschied

zu der Gewährung von Durchschnitts-
sätzen liegt in der Begrenzung des Emp-
fängerkreises. Für eine Aufwandsent-
schädigung kommen nämlich nur Ge-
meinderäte, Ortschaftsräte, sonstige
Mitglieder der Ausschüsse des Gemein-

derats und Ortschaftsrats sowie Ehren-
beamte in Frage.

> BiszuwelchenBeträgenkannmannoch
von Aufwandsentschädigung im Eh-
renamt sprechen – und wo beginnt ein
Zusatzverdienst?

Pauschale Beträge lassen sich hier kaum
nennen. Gemeinderäte in kreisfreien
Städten, wie etwa Heidelberg und Mann-
heim, sind mit ihren Aufgaben in ande-
rer Form beansprucht als solche in klei-
nen kreisangehörigen Gemeinden. Im
Steuerrecht geht der Gesetzgeber davon
aus, dass 200 Euro im Monat unbedenk-
lich sind. Diesen Betrag darf das Ge-
meinderatsmitglied von seiner Steuer-
last pauschal abziehen. So sagt es je-
denfalls die Lohnsteuerrichtlinie. Von
dieser Regel dürfen die einzelnen Bun-
desländer allerdings abweichen. Das
Land Baden-Württemberg hat von die-
ser Möglichkeit in einem Erlass Ge-
brauch gemacht: Es hat die Steuerfrei-
beträge in Abhängigkeit zur Einwoh-
nerzahl einer Gemeinde gestaffelt. Bei
größeren Gemeinden kann dieser Steu-
erfreibetrag über der eigentlich maß-
geblichen Grenze von 200 Euro liegen.

> Kommunen können ihren Gremiums-
mitgliedern neben Entschädigungen
auch Grundbeträge gewähren oder
Sitzungsgeld oder auch beides. Welche
Honorierung der ehrenamtlichen kom-
munalpolitischen Arbeit ist Ihrer Mei-
nung nach die transparenteste und
„gerechteste“?

Im Hinblick auf die Transparenz unter-
scheiden sich Grundbeträge und Sit-
zungsgeld nicht. Ihre Höhe ist wegen der
ortsüblichen Bekanntmachung im Prin-
zip also für jeden Bürger rekonstruier-
bar. Unter Gerechtigkeitsgesichtspunk-
ten haben Sitzungsgelder einen klaren
Vorzug: Sie lassen säumige Mitglieder
nicht in den Genuss von Geldleistungen
gelangen. Umgekehrt wird die reine Ver-
gütung des Sitzungsaufwands aber der
tatsächlichen Arbeit eines kommunalen
Mandatsträgers nicht immer gerecht.
Denn jeglicher außerhalb der Sitzung ge-
tätigte Aufwand findet dann eben keine
Berücksichtigung. Das kann entspre-
chende Fehlanreize setzen. Viele Ge-
meinden ziehen daher eine Kombinati-
onslösung vor, die sowohl eine Grund-
pauschale als auch eine Sitzungspau-
schale enthält.

Mario Martini.


